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Coronavirus: Wiederaufnahme des Unterrichts/ 
Trainings in Vereinen und Betrieben  
ab 22.06.2020 - Handlungsempfehlungen 

 
 
Die nachfolgenden Punkte sind Hinweise, wie Training / Unterricht (in kleinen Grup-
pen bzw. Einzeltraining) im Reiten, Fahren, Voltigieren auch in Corona-Zeiten statt-
finden kann, ohne dass das Virus weiter verbreitet wird.  
(s. anliegend/ ergänzend dazu auch die „FAQs rund ums Sporttreiben“ der Nieder-
sächsischen Landesregierung) 
(Die Empfehlungen ergehen vorbehaltlich von Vorgaben der Landkreise (Gesundheits-/ 
Ordnungsämter.) 
 
Allgemeines: 

 Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vor-
gegebene Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Reitschülern (Pferden) und 
dem Reitlehrer/ Trainer sind zu jeder Zeit einzuhalten. 

 Diese Vorgaben müssen kommuniziert und ein verantwortlicher Ansprechpartner für 
den Infektionsschutz bestimmt werden. Diese Person soll Ansprechpartner für Be-
hörden und Pferdesportschüler sein. Die Trainer/ Ausbilder unterstützen die Einhal-
tung der Regeln aktiv.  

 Sanitäranlagen: ausreichend Möglichkeiten Hände mit Seife zu waschen, Papier-
handtücher und, sofern beziehbar, Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Er-
krankungen dürfen die Pferdesportanlagen nicht betreten. 

 Während der Sportausübung im Freien dürfen Interessierte wieder zuschauen. Das 
gilt sowohl für das Training als auch für Wettkämpfe. Auch Eltern dürfen jetzt wieder 
ihre Kinder betreuen und müssen sich nicht mehr von der Außenanlage entfernen. 
Wenn weniger als 50 Personen zuschauen, muss lediglich ein Abstand von 1,5 Me-
tern zu jeder anderen Person eingehalten werden, die nicht dem eigenen Haus-
stand angehört. Kommen mehr als 50 und bis max. 250 Zuschauerinnen und Zu-
schauer, um bei einer Sportausübung zuzuschauen, müssen diese zusätzlich zur 
Abstandsregel Sitzplätze (im Freien) einnehmen. Die Kontaktdaten der Zuschaue-
rinnen und Zuschauer müssen erfasst werden, um mögliche Infektionsketten später 
nachvollziehen zu können. 

 Die Anwesenheitszeiten der Pferdesportler sowie der Mitarbeiter/ Helfer/ Eltern/ Zu-
schauer sind zu reduzieren/ zu begrenzen und nachvollziehbar zu dokumentieren.  

 Eine sinnvolle Wegeführung auf der Pferdesportanlage zur Einhaltung des Mindest-
abstands in allen Situationen ist zu gewährleisten. 

 Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen 
= 2,00 m) gelten auch im Stallbereich. 

 Die Vereinbarung von tierärztlichen Terminen, Schmiedebesuchen und weiteren 
pferdebezogenen Dienstleistungen (z.B. Sattler, Physiotherapeuten, Futtermittellie-
feranten) unterliegen der Koordination des Betriebsleiters/ verantwortlichen Ver-
einsvertreters. 
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 Die Aufenthalts-/ Sozialräume sind geschlossen zu halten oder auf eine den be-
hördlichen Vorgaben entsprechende Anzahl zu beschränken.  

 Aufgrund einer natürlichen Belüftung und Luftzirkulation sind für die Unterrichtsertei-
lung und das Training neben Außenplätzen auch Reithallen geeignet. 

 Die Öffnung einer etwaigen Gastronomie richtet sich nach den allgemeinen behörd-
lichen Vorgaben (Landesregierung & Landkreis).  

 Je nach örtlichen Gegebenheiten muss die verantwortliche Person des Vereins/ Be-
triebs zum Schutze seines Personals und um die Abläufe bei der Versorgung der 
Pferde nicht zu stören, entscheiden, ob sie seinen Einstallern, Reitschülern etc. 
während der Fütterungszeiten das Betreten des Stalltraktes untersagt. 
 

 Pferdesportliche Betätigung im Freien außerhalb der Pferdesportanlage: Alleine, mit 
Personen aus dem gleichen Hausstand oder auch in Sport- oder Trainingsgruppen, 
wenn diese von einer/einem Trainer/In angeleitet werden. Immer muß jedoch ein 
Mindestabstand von zwei Metern zu Personen, die nicht dem gleichen Hausstand 
angehören, eingehalten werden. Die Regelung zu 10-Personen-Gruppen (ohne Ab-
stand untereinander) gilt aufgrund des erhöhten Aerosolausstoßes bei der 
Sportausübung nicht. 
 

 Empfehlung zur Nutzung der Corona-Warn-App der Bundesregierung, um Infekti-
onsketten schneller nachvollziehen und unterbrechen zu können. Mehr Informatio-
nen zur App gibt es unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-
warn-app 
 

 
Umgang mit der Altersfrage: 

 Pferdesportschüler müssen die Notwendigkeit der Hygiene- und Infektionsschutz-
maßnahmen verstehen und danach handeln. Etwaige besondere Vorgaben der 
Landesregierunen und örtlicher Behörden sind zu berücksichtigen. 

 
Umgang mit Risikogruppen: 

 Pferdesportler, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. Vorer-
krankungen oder Allergien mit asthmatischen Beeinträchtigungen zur Corona-
Risikogruppe zählen, können nicht in allgemeine Reitgruppen, Voltigier- und Fahr-
unterricht integriert werden. Für sie müssen individuelle Lösungen/ Einzelunterricht 
mit entsprechenden Zeitfenstern gefunden werden oder generell zu einem späteren 
Zeitpunkt begonnen werden. 

 
Anmeldung zu den Unterrichtsstunden / Abrechnung: 

 Um den persönlichen Kontakt zu vermeiden, sind telefonische/ elektronische An-
meldungen zu nutzen. Gleiches gilt für die Abrechnung: Rechnungsstellung/ Last-
schriftverfahren sind zu nutzen.  

 
Vorbereiten und Abpflegen der Pferde: 

 Pferdesportler sollen disziplinübergreifend fertig ausgerüstet/ umgezogen auf die 
Anlage kommen. 

 Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist auf direktem Wege der Sanitärbe-
reich aufzusuchen und sich entsprechend gründlich die Hände zu waschen und ggf. 
zu desinfizieren, bevor weitere Gegenstände wie z.B. Putzzeug etc. angefasst wer-
den können. 
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 Einweghandtücher sind zu benutzen.  

 Durch Gruppeneinteilung und vorgegebene Zeitfenster kommen nur dieselben Reit-
schüler, Fahrer und Voltigierer zusammen. Dies wird dokumentiert. 

 Eine verantwortliche Person des Vereins/ Betriebs sollte die Einhaltung der Hygie-
ne- und Infektionsschutzvorgaben bei der Vorbereitung und Pflege der Pferde am 
Stall beaufsichtigen bzw. Tipps und Hinweise geben. Hier ist ein solidarisches Mit-
einander besonders wichtig.  

 Putzplätze auf der Anlage müssen „entzerrt“ werden, sodass ausreichend Platz 
zwischen den Pferdesportschülern ist. Eventuell müssen draußen Anbindeplätze 
eingerichtet oder aufgebaut werden. 

 Im Eingangsbereich zu den Stallungen sollten zusätzliche Spender mit Handdesin-
fektionsmitteln angebracht werden, sofern verfügbar.  

 Sofern Pferdesportschüler beim Vorbereiten und Abpflegen des Pferdes Hilfe benö-
tigen, obliegt es dem Trainer/ Ausbilder, diese gemäß behördlicher Kontaktvorga-
ben mit möglichst geringer Helferzahl sicherzustellen. Im besten Fall übernimmt der 
Trainer/ Ausbilder oder die verantwortliche Person des Vereins/ Betriebs die Vorbe-
reitung des Pferdes. 

 Betreten der Sattelkammern nur nacheinander und mit entsprechendem Abstand. 

 Das Tragen eines Mundschutzes beim Aufenthalt im Stall, in den Sattelkammern, 
auf den Stallgassen und an den Sanitärräumen richtet sich nach behördlichen Vor-
gaben/ Empfehlungen (Landkreis/Gesundheitsamt).  

 Für jedes Schulpferd ist eigenes Putzzeug zu benutzen und nach der Benutzung zu 
reinigen und ggf. die Griffflächen zu desinfizieren. 

 Nach dem Abpflegen der Pferde ist wiederum der Sanitärbereich aufzusuchen und 
sich abermals gründlich die Hände zu waschen sowie ggf. zu desinfizieren, bevor 
der Heimweg angetreten wird. 

 
Reitunterricht: 

 Im Gegensatz zur Phase der Notbewegung ist aktive Unterrichtserteilung möglich.  

 Bei der Zahl der Trainierenden auf den Pferdesportanlagen gibt es keine pauschale 
Begrenzung (siehe auch anl. FAQ des Innenministeriums „Mit wie vielen Personen 
darf trainiert werden?“) Der vorgegebene Mindestabstand von 2 Metern zwischen 
den Reitschülern (Pferden) und dem Reitlehrer/ Trainer ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

 Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste diese 
betritt. Ein etwaiger Pferdewechsel ist vom Ausbilder/ Trainer unter Wahrung der 
Abstandsregeln sicherzustellen. 

 Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Reitern zugeordnet werden. Dies ist 
ebenfalls zu dokumentieren. 

 Die Anzahl der Helfer z.B. beim Springen ist je nach Größe des Platzes zu begren-
zen. 
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Fahrunterricht 

 Im Gegensatz zur Phase der Notbewegung ist aktive Unterrichtserteilung möglich.  

 Beim Anspannen und beim Abspannen der Pferde darf eine weitere Person aktiv 
helfen, dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. Eine Person sichert die Pferde 
und die zweite Person spannt die Pferde an.  

 Geschirre werden nur von einer Person aus der Geschirrkammer geholt und zu den 
Pferden gebracht, die weit auseinander angebunden sind. 

 Gearbeitet wird nur mit Handschuhen. 

 Das Fahrtraining auf den Pferdsportanlagen findet auf entsprechend eingezäunten 
Plätzen statt. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Könnens- und Leistungsstände 
der Fahrer sollte der Fahrlehrer vom Boden aus agieren. 

 Bei Fahrten im öffentlichen Raum unterliegt das Gespann den fachlichen Sicher-
heitsvorgaben. Das Tragen eines Mundschutzes durch Fahrer und Begleitperson 
auf der Kutsche ist zunächst Pflicht und richtet sich nach den behördlichen Vorga-
ben. Die Begleitperson darf hinten sitzend im Notfall die Abstandsregel unterschrei-
ten. 

 
Voltigierunterricht 

 Im Gegensatz zur Phase der Notbewegung ist aktive Unterrichtserteilung mit Volti-
gieren möglich. 

 Training und Unterricht mit zwei oder mehr Voltigierern auf dem Pferd sind nicht zu-
lässig, solange die Abstandsregelung von 2 Metern gilt. Es darf immer nur ein Volti-
gierer auf dem Pferd sein. 

 Das Fertigmachen des Pferdes zum Voltigieren (Putzen und Aufgurten) darf nur von 
einer Person durchgeführt werden. 

 Das Aufwärmen für das Training muss mit genügend Abstand zwischen den Volti-
gierern erfolgen. 

 Hilfspersonen, die dem Voltigierer auf das Pferd helfen würden, sind auf Grund des 
nicht einzuhaltenden Sicherheitsabstandes nicht gestattet. Folglich können nur sol-
che Voltigierer trainieren, die in der Lage sind alleine auf das Pferd zu kommen. 
Steht eine Aufstiegshilfe (z.B. Bank) zur Verfügung, ist über diese auch ein selbst-
ständiger Aufgang möglich.  

 Der vorgegebene Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Voltigierern und dem 
Trainer/ Longenführer ist zu jeder Zeit einzuhalten. Es ist auf eine angemessene 
Anzahl an gleichzeitig trainierenden Voltigierern zu achten. 

 Die Voltigierer, die sich auf dem Longierzirkel befinden, müssen erst den Zirkel ver-
lassen haben, bevor die nächsten diesen betreten. 

 Ein sonst übliches Umarmen oder Abklatschen untereinander ist zu unterlassen. 

 Beim Stationstraining (z.B. auf dem Holzpferd) ist zu jeder Zeit der Mindestabstand 
von 2 Metern einzuhalten. 

 Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Voltigierern zugeordnet werden. 
Dies ist ebenfalls zu dokumentieren. 
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Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Sporttreiben  
(FAQ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport / Stand 21.06.2020) 

 

 

Wo darf ich Sport treiben? 

Erlaubt ist zum einen die körperliche und sportliche Betätigung im Freien, also auch auf Wegen und Wiesen 
in Parks und auf Bürgersteigen. Hier gilt: Möglichst alleine, mit den Personen aus dem gleichen Hausstand 
oder auch in Sport- oder Trainingsgruppen, wenn diese von einer Trainerin oder einem Trainer angeleitet 
werden. Immer muss jedoch ein Mindestabstand von zwei Metern zu Personen, die nicht dem gleichen 
Hausstand angehören, eingehaltenwerden. Die Regelung zu 10-Personen-Gruppen (ohne Abstand 
untereinander) gilt auf Grund des erhöhten Aerosolausstoßes bei der Sportausübung nicht. 

Die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen ist mit unbegrenzter Personenzahl erlaubt. Inzwischen 
dürfen auch Sporthallen wieder genutzt werden. Die sportliche Betätigung hat aber weiterhin kontaktlos, 
mit Abstand von zwei Metern (bei Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören), unter Beachtung 
der sonstigen Abstands- und Hygienevorschriften und in Hallen auch ohne Zuschauerinnen und Zuschauer 
zu erfolgen. 

Wie ist die Sportausübung möglich? 

Die sportliche Betätigung auf allen Sportanlagen – auch Sporthallen - muss zum Schutz vor Corona-
Infektionen sehr konsequent kontaktlos und mit einem Abstand von zwei Metern zu Personen, die nicht 
dem gleichen Hausstand, angehören erfolgen. Beim Sport atmen Menschen tiefer aus und ein, als im 
sonstigen Leben. Deshalb können sie potentiell auch beim Ausatmen etwaige Corona-Viren in einem etwas 
weiteren Umkreis verbreiten. 

Gibt es die für Sportanlagen geltenden Regeln auch irgendwo kompakt zusammengefasst? Was muss ich 
als Verein beachten? 

Alle Sportlerinnen und Sportler müssen auf Sportanlagen bitte unbedingt die folgenden Regeln einhalten: 

 ausreichend großer Abstand zwischen allen Personen (mind. zwei Meter), die nicht zum eigenen 
Hausstand gehören 

 kontaktfreie Durchführung aller sportlichen Betätigungen 
 konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 
 Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen / Vermeidung von Engpässen und Warteschlangen 
 Keine Zuschauer in Sportanlagen, also Hallen! (Auch begleitende Eltern bitte möglichst draußen 

warten) 

Die Umkleiden und Duschräume dürfen genutzt werden. Hier sollte weiterhin besonders auf die Hygiene- 
und Abstandsregeln geachtet werden. 

Gibt es Hinweise/Tipps, wie diese Regeln bei den einzelnen Sportarten am besten eingehalten werden 
können? 

Die konkrete Ausübung/Ausgestaltung von Sportarten und die einzuhaltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln haben der Deutsche Olympische Sportbund mit den Spitzenfachverbänden und den 
Landessportbünden in sportartspezifischen Übergangsregeln aufgeschrieben. Weitere Informationen findet 
man auch auf der Homepage des Niedersächsischen Landessportbundes. 

Diese sportspezifischen Übergangsregeln der Sportfachverbände können jedoch strenger sein, als die 
aktuellen Anpassungen der Niedersächsischen Verordnung. Grundsätzlich gelten aber die Vorgaben und 
Voraussetzungen der jeweils aktuellen Niedersächsischen Verordnung und Anordnungen der zuständigen 
Gesundheitsämter. 

Dürfen Vorstands- und Gremiensitzungen sowie Mitgliederversammlungen wieder stattfinden? 

Ja, die Vorstands- und Gremiensitzungen sowie neuerdings auch Mitgliederversammlungen dürfen 
abgehalten werden (§ 1 Abs. 5a). Hierbei ist sicherzustellen, dass die Teilnehmenden, die nicht einem 
Hausstand angehören, sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen und während des Aufenthaltes in den 
Räumlichkeiten einen Abstand von 1,5 Metern einhalten. 

 

https://www.lsb-niedersachsen.de/
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Welche Sportarten sind erlaubt? 

Im Grundsatz ist die Ausübung von kontaktlosem Sport unter Einhaltung des Abstandes von mindestens 
zwei Metern in jeder Sportart erlaubt. Allerdings gibt es Sportarten, bei denen das Abstandwahren 
einfacher ist als bei anderen. Unkompliziert umsetzbar sind die Hygiene- und Abstandregeln bei der 
Ausübung von Individualsportarten, also beispielsweise beim Laufen, Walken, bei der Leichtathletik, beim 
Radsport, beim Klettern, Rudern, Tennis, beim Parcours, Segeln, Golf, Bogenschießen, Reiten, Inlineskaten 
oder bei allen anderen Sportarten bei denen eine Vorwärtsbewegung oder die Vor-Ort-Ausübung einzeln 
erfolgt. In Sporthallen können sicherlich gut Sport- und Gymnastikkurse stattfinden, wenn die Abstands- 
und Hygieneregeln eingehalten werden und für eine ausreichende Belüftung gesorgt sind. 

Bei Gruppen- oder Mannschaftssportarten ist ein kontaktloses Training möglich. Die Rechtsverordnung 
verbietet auch Trainingsspiele nicht ausdrücklich, aber der zwingend zu jeder Zeit einzuhaltende 
Mindestabstand von zwei Metern macht es so gut wie unmöglich, beispielsweise eine Spielsimulation im 
Fußball- oder Handball „6 gegen 6“ oder „11 gegen 11“ durchzuführen. 

Mit wie vielen Personen darf trainiert werden? 

Bei der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen gibt es keine pauschale Begrenzung. Entscheidend ist 
der Abstand zwischen den einzelnen Personen (zwei Meter). Außerhalb der öffentlichen und privaten 
Sportanlagen an der frischen Luft muss eine Trainerin oder ein Trainer die Gruppe anleiten, damit diese in 
unbegrenzter Größe zusammenkommen und trainieren darf. Die Abstandsregeln von zwei Metern zu 
Personen außerhalb des eigenen Hausstandes gelten natürlich auch hier. 

Für das Verhalten auf Sportanlagen geben die sportartspezifischen Konzepte des Deutschen Olympischen 
Sportbundes und der Sportfachverbände Orientierungshilfen: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken= 

https://www.lsb-niedersachsen.de/landessportbund/alltag-mit-corona/ 

Was ist kontaktloser Sport? 

Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu 
anderen Mitsporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit also nur auf Abstand, ohne sich zu berühren! Keine 
direkten körperlichen Hilfestellungen! Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt. Das heißt 
beispielsweise, dass das Fußball- oder Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-Lauf 
möglich ist. Eine Wettkampfsimulation z.B. in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt.  
In Zweikampfsportarten kann also nur Individualtraining stattfinden. Verzichtet werden muss leider auch 
auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, auf enges Jubeln und enges Trauern zu zweit oder in 
der Gruppe! 

Dürfen wir in unserer Sportart Wettkämpfe austragen? 

Wenn bei einer Sportart gewährleistet werden kann, dass bei einer Austragung eines Wettkampfes die 
Anforderungen wie konsequenter Verzicht auf direkten körperlichen Kontakt, stets mindestens ein Abstand 
von zwei Metern sowie die Hygieneregeln eingehalten werden, steht einem Wettkampf nichts entgegen. 
Zuschauer sind im Amateursport bei Wettkämpfen an der frischen Luft wieder zulässig, nicht aber in Hallen 
und im Profisport. Bis 50 Personen ist lediglich ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ab 50 bis 250 
Personen müssen Sitzplätze eingenommen und die Kontaktdaten gespeichert werden. Die Zahl von 250 
zuschauenden Personen darf dabei nicht überschritten werden. Für die konkrete Ausgestaltung sollte 
jedoch sicherheitshalber Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt vor Ort aufgenommen werden. 

Im Spitzensport dürfen Mannschaften, die aus Sportlerinnen oder Sportlern bestehen, die ihre Sportart 
berufsmäßig ausüben, und der 1. oder 2. Bundesliga, gleich welcher Sportart, oder der 3. Fußballbundesliga 
angehören auch Wettkämpfe austragen. Dafür müssen sie ein medizinisches, organisatorisches und 
hygienisches Konzept nach dem Vorbild des Konzeptes der DFL vorlegen. Das Konzept muss auch die 
strengen Anforderungen des § 1 Absatz 9 Satz 2 der Verordnung erfüllen. Zuschauer sind hier ausdrücklich 
nicht zugelassen. Die bestehenden Hygienekonzepte behalten ihre Gültigkeit. 

Was ist mit Sportmaterial und Geräteräumen? 

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürften von Personen nur unter 
Einhaltung des Abstandes (zwei Meter!) am besten einzeln betreten werden. Die Hygieneanforderungen 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=
https://www.lsb-niedersachsen.de/landessportbund/alltag-mit-corona/
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müssen aber auch dort eingehalten werden, insbesondere sollte auf die regelmäßige Desinfektion von 
benutzten Sport – und Trainingsgeräten geachtet werden. 

Muss ich eine Maske tragen? 

Nein, bei der sportlichen Betätigung im Freien muss keine Maske getragen werden. Die sportliche 
Betätigung ist zulässig, wenn die Ausübung kontaktlos erfolgt und zu jeder Zeit ein Abstand von zwei 
Metern eingehalten wird. 

Wer öffnet die Sportanlage? 

Die Anlage wird vom jeweiligen Eigentümer bzw. Betreiber geöffnet. Das sind in der Regel Vereine oder 
Kommunen. Durch die Verordnung gibt es keine Verpflichtung zur Öffnung einer Sportanlage. Darauf kann 
auch verzichtet werden, beispielsweise wenn der Betrieb personell oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Es 
wird mit der Verordnung nur die Möglichkeit einer Öffnung geschaffen. 

Ist für die Öffnung der Sportanlage eine Genehmigung erforderlich? 

Nein, für die Öffnung entsprechender Sportanlagen ist keine Genehmigung erforderlich. Für Fragen im 
Einzelfall sind die Gesundheitsämter vor Ort zuständig. 

Was ist innerhalb der Sportanlage geöffnet? 

Ab jetzt sind die Sportanlagen vollständig geöffnet. Das heißt, die Umkleiden, Wasch-, Dusch- und 
Sanitärräume sowie Gemeinschaftsräume können wieder benutzt und betreten werden. Die Toiletten 
waren bereits wieder geöffnet und bleiben es natürlich auch weiterhin. 

Darf ich mir etwas zu Essen und zu Trinken mitbringen? 

Trinken sollten Sie insbesondere bei längeren sportlichen Betätigungen unbedingt. Die Gastronomie auf der 
Sportanlage darf wieder betrieben werden, wenn die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung 
Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie 
Hygienemaßnahmen getroffen hat. Erlaubt ist der Betrieb von Gaststätten in Gebäuden, ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen muss gewährleistet sein. Maskenpflicht bei den Beschäftigten 
ist sicherzustellen sowie die Möglichkeit zur Handdesinfektion für die Gäste. Die Gäste haben mit ihrem 
Einverständnis ihre Kontaktdaten anzugeben. 

Ist der Sport in der Halle oder im Fitnessstudio möglich? 

Ja, Fitnessstudios und Sporthallen dürfen wieder geöffnet und genutzt werden. Wichtig sind auch hier die 
Abstands- und Hygieneregeln, zwei Meter Abstand, eine Desinfektion des genutzten Geräts nach dem 
jeweiligen Gebrauch, soweit es berührt worden ist und die Dokumentation der Kontaktdaten der 
Nutzerinnen und Nutzer des Fitnessstudios. 

Ich möchte gerne mit meiner Mannschaft wieder trainieren – dürfen wir? 

Öffentliche oder private Sportanlagen dürfen nach § 1 Absatz 8 wieder öffnen. Hier dürfen Sie sogenannten 
kontaktlosen Sport betreiben, körperbetontes Dribbling oder ein Trainingsspiel sind daher nicht zulässig. 
Der Mindestabstand der trainierenden Personen voneinander muss zwei Meter betragen. Für Profi-
Sportlerinnen und Profisportler gelten abweichende Regeln! 

Sind Zuschauer während der Sportausübung und eines Wettkampfes erlaubt? 

Ja, während der Sportausübung im Freien dürfen Interessierte wieder zuschauen. Das gilt sowohl für das 
Training als auch für Wettkämpfe. Auch Eltern dürfen jetzt wieder ihre Kinder betreuen und müssen sich 
nicht mehr von der Außensportanlage entfernen. Wenn weniger als 50 Personen zuschauen muss lediglich 
muss ein Abstand von 1,5 Metern zu jeder anderen Person eingehalten werden, die nicht dem eigenen 
Hausstand angehört. Kommen mehr als 50 und bis maximal 250 Zuschauerinnen und Zuschauer, um bei 
einer Sportausübung zu zuschauen, müssen diese zusätzlich zur Abstandsregel Sitzplätze einnehmen. Die 
Veranstalter müssen außerdem die Kontaktdaten der Zuschauerinnen und Zuschauer erfassen, um 
mögliche Infektionsketten später nachvollziehen zu können. 

Im Profimannschaftssport gelten weiter die genehmigten Hygienekonzepte. Deshalb sind hier weiterhin 
keine Zuschauer zugelassen. 
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Bedeutet das, dass auch Profifußballspiele nicht vor Publikum stattfinden dürfen? 

Genau das heißt das leider! Profifußballer dürfen ihren Sport wieder ausüben, allerdings sind 
Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien nicht zugelassen. Auch das erforderliche Personal muss auf 
ein Minimum reduziert werden. Der Weiterführung der Bundesliga steht somit nichts mehr im Wege, 
zusehen können Sie allerdings am besten im heimischen Wohnzimmer. 

Was gilt für Spitzensportler? 

Ab jetzt sind alle Sportanlagen geöffnet, auch die Sporthallen. Somit bedarf es für die Berufsausübung der 
Spitzensportlerinnen und -sportler keiner besonderen Regeln mehr. Es gibt aber Einschränkungen und 
besondere Regeln für Mannschaftssportarten. (Siehe § 1 Absatz 9 der Verordnung) 

Was gilt für Mannschaftssportarten? (§ 1 Absatz 9) 

Zurzeit dürfen Mannschaften, die aus Sportlerinnen und Sportlern bestehen, die ihre Sportart berufsmäßig 
ausüben, und der 1. oder 2. Bundesliga, gleich welcher Sportart oder der 3. Fußballbundesliga angehören, 
neben dem Training auch Wettbewerbe austragen, auch wenn ein Körperkontakt nicht zu vermeiden ist. 
Dafür muss aber ein medizinisches, hygienisches und organisatorisches Konzept vorliegen, das zudem auch 
weitere strenge Anforderungen erfüllt. Insbesondere 

1. sichergestellt ist, dass durch geeignete Maßnahmen die Gefahr einer Infektion der Sportlerinnen und 
Sportler mit dem Corona-Virus auf ein noch zu vertretendes Minimum vermindert ist, 

2. das Konzept mit den zuständigen Bundesbehörden abgestimmt ist, 

3. der Aufnahme der Sportausübung mit Körperkontakt eine Quarantänezeit, zum Beispiel in Form eines 
Trainingslagers, vorangestellt ist, 

4. die Sportlerinnen und Sportler regelmäßig und unmittelbar vor der nicht kontaktfreien Sportausübung 
auf das Corona-Virus von medizinischem Personal getestet werden, 

5. sichergestellt ist, dass Corona-Tests in ausreichender Menge vorhanden sind und nicht zulasten der 
Verfügbarkeit im Gesundheitswesen gehen, 

6. sichergestellt ist, dass bei einem erkennbaren Mangel der Verfügbarkeit von Corona-Tests oder der 
Laborkapazitäten die Sportausübung mit Körperkontakt eingestellt wird, 

7. keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind und die Zahl der aus Anlass der Sportausübung 
tätigen Personen auf das erforderliche Minimum vermindert wird. 

Die Kosten für die aufgrund des Konzepts erforderlichen Maßnahmen trägt die verantwortliche 
Organisation. 

Für Mannschaften und andere Kontaktsportarten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, bleibt es leider 
beim kontaktlosen Training. 

Sind Schwimm- und Freibäder geöffnet? 

Ab jetzt sind alle Bäder, wie Frei-, Hallen- und Spaßbäder sowie Saunen wieder geöffnet. Die 
Voraussetzungen sind in § 2 o der Verordnung geregelt. Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie 
beim Aufenthalt in der Einrichtung ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die 
weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand gehört, zu gewährleisten. Warteschlangen sollten 
vermieden werden. Die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung hat Hygienemaßnahmen zu treffen, 
die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. 
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